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MASSNAHMENKATALOG 
GEMÄSS STUFENPLAN DER HOCHSCHUL-AMPEL 

Der ständige Krisenstab hat auf Basis der Hochschul-Corona-Verordnung (HochschulCoronaVO M-V) den folgenden risikogewichteten Maßnahmenkatalog zur Verhinderung 
der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 beschlossen. Dieser Maßnahmenkatalog ersetzt die bisherigen Beschlüsse des Krisenstabes. Er wird auf der HOST-Corona-
Website veröffentlicht. Die Maßnahmen gelten ab dem angezeigten Datum unter der Hochschul-Ampel auf der HOST-Corona-Website. Bitte halten Sie weiterhin die AHA-L-
Regeln ein! 

Maßnahme Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Maskenpflicht 
(medizinische Schutzmaske oder FFP2-Maske) 
Die Nichteinhaltung der Maskenpflicht kann mit einem 
Hausverbot und zusätzlich mit einem Bußgeld geahndet 
werden. 

• In den Fluren 
• In Räumen bei Abstand < 1,5m 

• In den Fluren 
• In Räumen auch bei Abstand 

>1,5m 
• Ausgenommen: Einzelbüros bzw. 

Einzelarbeitsplätze 
• Ausgenommen: Lehrende 

während der Rede 

• Innerhalb aller Gebäude auf dem 
gesamten Campus, auch bei 
Abstand > 1,5m 

• Ausgenommen: Einzelbüros bzw. 
Einzelarbeitsplätze 

• Ausgenommen: Lehrende 
während der Rede 

• Innerhalb aller Gebäude auf dem 
gesamten Campus, auch bei 
Abstand > 1,5m 

• Ausgenommen: Einzelbüros bzw. 
Einzelarbeitsplätze 

3G-Modell für Lehrbetrieb 
(Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete) 
Der Zugang zur Hochschule setzt die vollständige Impfung, 
die Genesung oder das Testen voraus. 
Die entsprechenden Nachweise sind beim Aufenthalt an 
der Hochschule im Rahmen von Kontrollen vorzulegen. 
Die Nichteinhaltung der 3G-Regel kann mit einem 
Hausverbot und zusätzlich mit einem Bußgeld geahndet 
werden. 
 

• Test 2x wöchentlich 
• Häuslicher Selbsttest mit 

eidesstattlicher Erklärung 
• Stichprobenartige Überprüfung 

durch Lehrende  
• Stichprobenartige Überprüfung 

durch AGU 

• Tagesaktueller Test 
• Kein häuslicher Selbsttest mehr 

zugelassen 
• Schnelltest (Bürgertest) oder 

begleiteter Selbsttest im 
Testzentrum auf dem Campus 

• Zutritt nur noch mit digitalem 
Zertifikat, Papier-QR-Code oder 
*2G/3G*-Vermerk auf 
HOSTCard 

• Überprüfung der Zertifikate 
durch Lehrende zu Beginn jeder 
Veranstaltung 

• Stichprobenartige Überprüfung 
durch AGU 

• Tagesaktueller Test 
• Kein häuslicher Selbsttest mehr 

zugelassen 
• Schnelltest (Bürgertest) oder 

begleiteter Selbsttest im 
Testzentrum auf dem Campus 

• Zutritt nur noch mit digitalem 
Zertifikat, Papier-QR-Code oder 
*2G/3G*-Vermerk auf 
HOSTCard 

• Überprüfung der Zertifikate 
durch Lehrende zu Beginn jeder 
Veranstaltung 

• Stichprobenartige Überprüfung 
durch AGU 

• Standard: kein Präsenz-
betrieb, bei Ausnahme gilt: 

• Tagesaktueller Test 
• Kein häuslicher Selbsttest mehr 

zugelassen 
• Schnelltest (Bürgertest) oder 

begleiteter Selbsttest im 
Testzentrum auf dem Campus 

• Zutritt nur noch mit digitalem 
Zertifikat, Papier-QR-Code oder 
*2G/3G*-Vermerk auf 
HOSTCard 

• Überprüfung der Zertifikate 
durch Lehrende zu Beginn jeder 
Veranstaltung 

• Stichprobenartige Überprüfung 
durch AGU 

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-CoronaHSchulVMVrahmen
https://www.hochschule-stralsund.de/corona/de/
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Maßnahme Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Lehrbetrieb • Präsenz • Standard: Präsenz 
• Ausnahme: Digital zur 

Verringerung der Kontakte (nur in 
enger Abstimmung mit den 
Fakultäts-Leitungen, nur bei 
unzureichender Raumkapazität 
bzw. wenn kein reibungsfreier 
Vorlesungstag zu gewährleisten 
ist) 

• Standard: Präsenz 
• Ausnahme: Digital zur 

Verringerung der Kontakte (nur in 
enger Abstimmung mit den 
Fakultäts-Leitungen, nur bei 
unzureichender Raumkapazität 
bzw. wenn kein reibungsfreier 
Vorlesungstag zu gewährleisten 
ist) 

• Standard: Digital 
• Ausnahme: Präsenz (nur bei 

unabdingbaren Veranstaltungen 
und in enger Abstimmung mit den 
Fakultäts-Leitungen, z.B. in 
speziellen Labor- und 
Arbeitsräumen oder wenn reine 
2G-Kohorte) 

Prüfungen 
• Präsenz • Präsenz • Standard: Präsenz 

• Ausnahme: Digital oder 
alternative Fernprüfungsformen 
zur Verringerung der Kontakte 
(nur in enger Abstimmung mit den 
Fakultäts-Leitungen, nur bei 
unzureichender Raumkapazität 
bzw. wenn kein reibungsfreier 
Vorlesungstag zu gewährleisten 
ist) 

• Standard: Digital oder alternative 
Fernprüfungsformen 

• Ausnahme: Präsenz (nur bei 
unabdingbaren Prüfungen und in 
enger Abstimmung mit den 
Fakultäts-Leitungen) 

Raumbelegung für Lehrbetrieb 
• Schachbrettmuster 

(Sitzabstand < 1,5m zulässig) 
• Bei 2G ohne Einschränkung. 

• Schachbrettmuster  
(Sitzabstand < 1,5m zulässig) 

• Bei 2G ohne Einschränkung. 

• Schachbrettmuster 
(Sitzabstand < 1,5m zulässig) 

• Bei 2G ohne Einschränkung. 

• Kein Schachbrettmuster zulässig 
• Mindestabstand von 1,5m ist 

einzuhalten. 

Lernräume • Offen mit Kontakttracking über 
HOST-Card (wo per Box 
verfügbar, ansonsten luca-App) 

• Offen mit Kontakttracking über 
HOST-Card (wo per Box 
verfügbar, ansonsten luca-App) 

• Offen mit Kontakttracking über 
HOST-Card (wo per Box 
verfügbar, ansonsten luca-App) 

• Geschlossen 

Sonstige Veranstaltungen • Zugelassen mit 3G-Modell und 
Hygieneplan 

• Überprüfung 3G-Status durch 
Veranstaltungsleitung 

• Zugelassen mit 3G und 
Hygieneplan 

• Überprüfung 3G-Status durch 
Veranstaltungsleitung 

• Zugelassen mit 2G+ und 
Hygieneplan  

• Überprüfung 2G+ Status durch 
Veranstaltungsleitung 

• Nicht zugelassen 

Hochschulbibliothek • Offen mit 3G-Modell, nur Ausleihe 
auch ohne 3G 

• Offen mit 3G, nur Ausleihe auch 
ohne 3G 

• Offen mit 3G • Nur Distanz-Ausleihe 

Gremiensitzungen • Präsenz • Präsenz oder Hybrid • Standard: Digital 
• Präsenz nur mit Hybridangebot 

• Nur Digital 

Besprechungen • Präsenz • Präsenz oder Hybrid • Standard: Digital 
• Präsenz nur mit Hybridangebot 

und max. 10 Personen im Raum 
(Max. Belegung beachten!) 

• Nur Digital 

Bewerbungsgespräche • Präsenz • Präsenz oder Hybrid • Standard: Digital 
• Präsenz nur mit 2G-Modell 

• Standard: Digital 
• Präsenz nur mit 2G+ 
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Maßnahme Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Berufungskommission Vorträge • Präsenz • Präsenz • Präsenz oder Hybrid • Standard: Digital 
• Präsenz nur mit tagesaktuellem 

Schnelltest od. begleiteter 
Selbsttest. 

Gebäude • Normale Schließzeiten • Normale Schließzeiten • Offen zu Vorlesungszeiten, 7:00 
bis 19:30 

• Zugang außerhalb der 
Vorlesungszeiten mit 
Berechtigung (Transponder) 
möglich 

• Verschlossen, Zugang nur mit 
Transponder 

Externe Besucher • Ja • Nur mit Termin • Nur mit Termin und mit 3G-
Nachweis 

• Standard: Nein 
• Ausnahme: nur bei 

unabdingbaren Personen und mit 
3G-Nachweis 

Home-Office 
Regelungen gem. § 28b Infektionsschutzgesetz haben 
Vorrang! 

• Freiwillig, in enger Abstimmung 
mit Vorgesetze*m 

• Möglich bei Betreuung von 
corona-positiven Kindern 

• Freiwillig, in enger Abstimmung 
mit Vorgesetze*m 

• Möglich bei Betreuung von 
corona-positiven Kindern 

• Freiwillig, in enger Abstimmung 
mit Vorgesetze*m 

• Möglich bei Betreuung von 
corona-positiven Kindern 

• Pflicht für alle möglichen 
Arbeitsplätze 

• Möglich bei Betreuung von 
corona-positiven Kindern 

3G Regelungen für Beschäftigte Es gelten die Regelungen gem. § 28b Infektionsschutzgesetz unabhängig der Ampel-Stufe: 
Arbeitgeber und Beschäftigte müssen bei Betreten der Arbeitsstätte einen Impf- und Genesenennachweis  

oder eine aktuelle Bescheinigung über einen negativen Coronatest mitführen. 

Dienstreisen • Ja 
• Keine Reise in ausgewiesene 

Hochrisikogebiete 

• Ja, Prüfung der Dringlichkeit 
durch Vorgesetze*n 

• Keine Reise in ausgewiesene 
Hochrisikogebiete 

• Standard: Nein 
• Ausnahmen nur mit Begründung 

und Genehmigung durch K/R 
• Bisherigen Genehmigungen sind 

aufgehoben 

• Standard: Nein 
• Bisherigen Genehmigungen sind 

aufgehoben 

Exkursionen • Ja 
• Keine Reise in ausgewiesene 

Hochrisikogebiete 

• Ja, Prüfung der Dringlichkeit 
durch Vorgesetze*n 

• Keine Reise in ausgewiesene 
Hochrisikogebiete 

• Standard: Nein 
• Ausnahmen nur mit Begründung 

und Genehmigung durch K/R 

• Nein 

Hochschulsport auf dem Campus • Ja, gem. Corona-
Landesverordnung 

• Ja, gem. Corona-
Landesverordnung 

• Innen: 2G+ 
• Im Freien: 3G 
• Die Empfehlungen des DOSB 

sind umzusetzen. 

• Nein 

Gesunde Hochschule • Ja, gem. Corona-
Landesverordnung 

• Ja, gem. Corona-
Landesverordnung 

• Innen: 2G+ 
• Im Freien: 3G 

• Nein 

https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln
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BETRETUNGSVERBOT 

An der HOST besteht ein Betretungsverbot für Personen, die folgende Kriterien erfüllen: 

1. an COVID-19 erkrankte Personen, 
2. Personen, die gemäß den jeweils geltenden Kriterien des Robert Koch-Instituts enge Kontaktpersonen sind, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Das 

Betretungsverbot für enge Kontaktpersonen gilt nicht, wenn enge Kontaktpersonen 
o vollständig gegen COVID-19 geimpft sind (ab Tag 15 nach der abschließenden Impfung),  
o von einer durch Nukleinsäuretest (PCR/NAT-Test) bestätigten COVID-19-Erkrankung genesen sind und mit einer Impfstoffdosis geimpft wurden (ab dem Tag 

der Impfung) und 
o von einer durch Nukleinsäuretest (PCR/NAT-Test) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind, wenn die zugrundeliegende Testung mindestens 28 

Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt. 
3. Personen, bei denen 

o ein Antigentest zum direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2 (Antigentest), der nicht durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür 
geschulte Person vorgenommen oder überwacht wurde, ein positives Ergebnis aufweist, 

o Erkrankungszeichen vorliegen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten, wie: Fieber, Husten, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinns, 
Halsschmerzen, Schnupfen und Gliederschmerzen 

o anderweitige Anordnungen des Gesundheitsamtes zum Tragen kommen. Die Allgemeinverfügung zur Quarantäne von Kontaktpersonen und von 
Verdachtspersonen, Isolation von positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten Personen (AV Isolation) gilt entsprechend. 

4. Personen, die gemäß der jeweils gültigen Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) verpflichtet sind, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.  

Aufgrund der großen Dynamik bei den Risikogebieten gem. RKI bitten wir Sie, diese eigenverantwortlich nachzuverfolgen. Die Vorgaben zur Quarantäne sind zwingend 
einzuhalten. 

MELDEPFLICHT 

Sollten Sie positiv auf Corona getestet worden sein, bitten wir Sie, umgehend die Hochschule per Online-Formular zu informieren. 

WICHTIGE LINKS: 

 

Aktuelle Verordnung 
HochschulCoronaVO M-V 

  

Aktuelle Stufe 
Corona-Ampel MV 

 

Aktuelle Website 
HOST-Corona-Website 

 

Online Corona-Meldung 
e-HOST Formular 

 

  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Grafik_Kontakt_allg.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://e-host.hochschule-stralsund.de/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=c97813531b11469fa1ef58c19cc0ed27&from=20cfde80-e0ae-47aa-a551-63e313a6302e
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-CoronaHSchulVMVrahmen
https://www.mv-corona.de/
https://www.hochschule-stralsund.de/corona/de/
https://e-host.hochschule-stralsund.de/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=c97813531b11469fa1ef58c19cc0ed27&from=20cfde80-e0ae-47aa-a551-63e313a6302e
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